
6314.20; 0242.21 29.09.2020   Sitzungsvorlage des Bau- und Werksausschusses am  19.10.2020 öffentlich TOP 5. DSNR.: BA 170/2020  Zusätzliche Reinigung der in der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter aufgelisteten Straßen      
  Anlage/n: Verordnung der Stadt Weißenhorn über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter  Sachbericht:  Im Rahmen der Bürgerversammlung in Emershofen, wurde der Wunsch geäu-ßert, in Emershofen den Reinigungsturnus anzupassen, d.h. häufiger die Straße zu kehren.  
Die Von-Vöhlin-Straße ist bereits in der Verordnung der Stadt Weißenhorn über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter unter den Straßen aufgelistet, an denen die Anlieger auf-grund der hohen verkehrlichen Belastung nicht verpflichtet sind, die Fahrbahn-ränder und Abflussrinnen zu reinigen. Dies betrifft jedoch nicht den Gehweg. Die-se Straße und alle weiteren, die in der Verordnung aufgeführt sind, werden zwei Mal pro Jahr mit einer Großkehrmaschine gereinigt. Der Wunsch ist, das diese häufiger, d.h. mindestens drei Mal pro Jahr. Die Verwaltung hat sich hierfür ein Angebot erstellen lassen. Im Zuge der Gleichberechtigung sollte aber in allen aufgeführten Straßen in der Verordnung ebenfalls die dritte Reinigung durchge-führt werden. Die Kosten für die zusätzliche Reinigung betragen 1.200,00 €.   Beschlussvorschlag:  „Die Verwaltung soll die zusätzliche Reinigung mit 1.200,00 € beauftragen.“      
   
   
Thomas Pieper  Dr. Wolfgang Fendt  
Bautechniker  1. Bürgermeister   
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche  Fachbereich 1              

 Fachbereich 2              
 Fachbereich 3              

 Fachbereich 4              
Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung Für den betroffenen TOP sind   keine Haushaltsmittel erforderlich  Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  erforderlich) 



  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt   Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:   Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).   Personalangelegenheit keine  Bekanntgabe. 
  












